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3.9 WERBUNG AN SPIELERINNEN UND SPIELER (Werb) 

 
Alle Personenbezeichnungen (Spieler, Betreuer usw.) in diesen Regeln sind geschlechtsneutral 
gemeint und beinhalten sowohl die weibliche als auch die männliche Form, soweit nicht 
ausdrücklich eine geschlechtsspezifische Unterscheidung aufgeführt ist. 

 
1. Werbung 
 
1.1 Während des offiziellen Trainings und des Wettkampfes ist Werbung auf der 

Sportkleidung (Trikots, Hemden, Trainingsanzüge, Pullover oder ähnliches) und auf 
Balltaschen/-koffern unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
- Auf der Seite der Sportkleidung (Brust, Rücken, Arm), auf dem die Zugehörigkeit zu 

einem Minigolfverein oder –verband erkennbar ist, ist keine Werbung erlaubt.  
- Tabak-, Alkohol- und jede anstößige Werbung ist unter allen Umständen verboten. 

 
1.2 Werbung ist nur erlaubt, sofern sie mannschaftseinheitlich getragen wird. 
 
1.3 Startnummernwerbung fällt nicht unter diese Bestimmungen. Die Spieler/innen sind 

verpflichtet, Startnummern mit Werbung zu tragen, wenn der Veranstalter diesem 
zugestimmt hat. 

 
 

2. Sportkleidung 
 
2.1 Mannschaftseinheitliche Sportkleidung oberhalb der Gürtellinie und Sportschuhe sind 

vorgeschrieben. Die Zugehörigkeit zu einem Minigolfverein oder –verband muss auf der 
Kleidung erkennbar sein. (Ausnahme: Schlechtwetterkleidung) 

 
2.2 Während der offiziellen Eröffnung und während der Siegerehrung (auf der Anlage) muss 

ein einheitliches Erscheinungsbild innerhalb einer Mannschaft gewährleistet sein. 
(Ausnahme: Schlechtwetterkleidung) 

 
2.3 Den WMF-Aktivmitgliedern ist es freigestellt, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs 

eigene Bestimmungen zu erlassen. 
 


